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1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans E 33/1 -Kaserne- 
hier: 1) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 2) Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanänderungsvorentwurfes gemäß § 3 Abs. 1  
             BauGB 
 
 
 
Zu 1) Aufstellungsbeschluss 
Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 20.06.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der zu dem Zeitpunkt gültigen Fassung folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für 
Stadtentwicklung des Rates der Stadt Emmerich am Rhein fasst 
gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB den Beschluss zur 
Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans 
Nr. E 33/1 -Kaserne-. 
 
Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  
 
Das Plangebiet umfasst die Fläche des geplanten 
Gesundheitswohnparks mit Klinik und Tagespflege (Teilbereich 
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des SO 3 „Gesundheitswohnpark“ sowie das MI 1 + 2) im 
Bebauungsplan E 33/1 -Kaserne-. 
 
Es ist in der beigefügten Karte durch eine gestrichelte Linie 
dargestellt und abgegrenzt. 
 

 
Planungsziele 
Im Rahmen der konkreten Objektplanung des Gesundheitswohnparks ist nunmehr deutlich 
geworden, dass einzelne Festsetzungen des Bebauungsplanes E 33/1 „Kaserne“ der 
Umsetzung dieser Vorhaben entgegenstehen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um 
Festsetzungen zu den zulässigen Gebäudehöhen und einer erforderlichen Optimierung der 
internen Erschließung der geplanten Bauvorhaben.  
 
In dem östlich der Hauptachse gelegenen Mischgebiet ist die Errichtung einer Klinik mit 
vergleichbaren Geschosshöhen des bereits genehmigten Gesundheitswohnparks geplant. Die 
max. Gebäudehöhe soll an die konkrete Vorhabenplanung angepasst werden. Darüber hinaus 
steht auf Grund der geplanten Gebäudelängen in dem Mischgebiet mit einer Länge von mehr 
als 50 m die bislang festgesetzte „offene Bauweise“ diesen Planungen entgegen, so dass hier 
nunmehr eine abweichende Bauweise zugelassen werden soll, in der auch Gebäude mit einer 
Länge von mehr als 50 m errichtet werden können. Darüber hinaus sollen Regelungen zur 
Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhen durch technische Einrichtungen (z.B. Aufzüge, 
Lüftungsanlagen, etc.) getroffen werden.  
 
Neben diesen für die Realisierung der Planung erforderlichen Anpassungen des Maßes der 
baulichen Nutzung (Erhöhung der zulässigen Gebäudehöhen bei Beibehaltung der zulässigen 
Geschossigkeit) sollen auch funktionale Verknüpfungen zwischen den einzelnen Nutzungen 
realisiert werden. Dazu zählt die Planung einer Brücke auf Höhe des 1. OG zwischen den 
geplanten Gebäuden in dem SO 3-Gebiet westlich und dem Mischgebiet östlich der 
Erschließungsachse (Verlängerung Nollenburger Weg). 
 
Um zudem eine ausreichende verkehrliche Erschließung des Mischgebietes in dem 
zurückliegenden Bereich östlich des im Änderungsbereich vorhandenen Waldes zu 
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ermöglichen, sollen hier ausreichende Eckausrundungen ausgebildet werden. Die Waldfläche 
reduziert sich dadurch um ca. 72 m² zu Gunsten des Mischgebietes.  
 
Zu 2) Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanänderungsvorentwurfes gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 20.06.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der zu dem Zeitpunkt gültigen Fassung folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt die Verwaltung für den in der Anlage 
gekennzeichneten Verfahrensbereich eine Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB entsprechend Punkt 3.1 (einfache Bürgerbeteiligung) der städtischen 
Richtlinien zur Bürgerbeteiligung durchzuführen sowie die Behörden gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB zu beteiligen. 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt entsprechend Punkt 3.1 (einfache Bürgerbeteiligung) der 
städtischen „Richtlinien für die Durchführung der Bürgerbeteiligung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches“ vom 
30.05.1989. Dabei kann sich jedermann innerhalb der unten angegebenen Frist über die Planung informieren, diese mit den 
zuständigen Vertretern der Verwaltung erörtern sowie schriftlich oder mündlich zur Niederschrift eine Stellungnahme zur Planung 
vortragen. 

 

Der Vorentwurf der Bebauungsplanänderung liegt zu diesem Zweck in der Zeit vom  

31. Juli 2017 bis zum 01. September 2017 einschließlich 

im 2. Obergeschoss des Rathauses der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, im Flurbereich des Fachbereiches 5 
(Stadtentwicklung) während folgender Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 
Montag bis Freitag  8.30 bis 12.15 Uhr. 
Montag bis Mittwoch 14.00 bis 15.30 Uhr. 
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr. 
 

Die Auslegungsunterlagen können während der Auslegungsfrist auch auf der Homepage der Stadt Emmerich am Rhein 
Emmerich (www.emmerich.de>>Bürger-Seite>>Stadtentwicklung>>Stadtplanung>>Bauleitplanung und aktuelle Offenlagen) 
eingesehen werden. 

 
Hinweise 
Abgabe von Stellungnahmen 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Bebauungsplanänderungs-vorentwurf schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
unberücksichtigt bleiben.  

 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende unter Punkt 1 benannte Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für 
Stadtentwicklung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB vom 20.06.2017 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 

Emmerich am Rhein, 19.07.2017 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Peter Hinze 
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